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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

 
Am Montag, 11.11.2019, um 14:00 Uhr 

findet im Landratsamt Landshut, kleiner Sitzungssaal eine 
Sitzung des Kreisausschusses 
mit folgender Tagesordnung statt. 

 
 1   Information zur aktuellen Raumsituation im Landratsamt 
 

 2   Katastrophenschutz; 
 Zuschuss für MHD Niederaichbach 
 

 3   Katastrophenschutz; 
 Kreiszuschuss für BRK Wasserwacht 
 

 4   Zuschussangelegenheiten;  
 Antrag auf Förderung des Projekts "Sprach- und Kulturmittler" für das Haushaltsjahr 2020 
 

 5   Antrag der SPD-Kreistagsfraktion: Errichtung eines BayernLAB in Essenbach 
 

 6   Antrag der SPD-Kreistagsfraktion: Beginn der Planungen für ein Schulzentrum 
Gymnasium und Realschule 

 
(Nr. 1A vom 31.10.2019) 
 
 
 
 
Vollzug der Baugesetze; 
 
Antrag auf "Verlängerung der Betriebszeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr" der Fa. Kühne und 
Nagel (AG & Co.) KG am Standort Niederaichbach, Luitpoldpark 13, 84100 Niederaichbach 
im Industriegebiet II, auf der Flur-Nr. 864/19 und 862/7, Gemarkung Niederaichbach 
 

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66a, Abs. 1 Bayer. 
Bauordnung (BayBO) 
 
Dem Landratsamt Landshut liegt ein Antrag der Fa. Kühne und Nagel (AG & Co.) KG vor, bei dem 
bestehenden Betrieb, die Betriebszeiten von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu erweitern. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine bauliche Anlage, die auf Grund ihres Betriebes 
geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu belästigen. Gemäß Art. 66 a Abs. 1 
Satz 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) wird die vorherige Nachbarbeteiligung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. 
Die Bauantragsunterlagen liegen beim Bauamt des Landkreises Landshut innerhalb der 
allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis Freitag von 8:00 - 12:00 Uhr sowie Montagnachmittag von 
13:30 - 15:30 Uhr und Donnerstagnachmittag von 13:30 – 17:00 Uhr) Im Landratsamt Landshut, 
Zimmer-Nr. 346, zur Einsichtnahme auf. Es wird empfohlen vorab einen Termin zu vereinbaren 
(0871/408-3179). 
 

Vorabinformation: 
Die Zustellung der Baugenehmigung wird nach Abschluss des Verfahrens ebenfalls durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Landratsamt Landshut 
 
gez. 
Keil 
 
(Nr. 41S-812-2019-BAUG vom 06.11.2019) 
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N A C H R U F 

 
Am 29.10.2019 verstarb 

 
Frau Elisabeth Söllner 

 
Die Verstorbene war vom 14.02.1961 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand am 30.06.1980 als 
Raumpflegerin zunächst beim Landkreis Vilsbiburg und nach der Gebietsreform beim Landkreis 
Landshut beschäftigt. 
Wir trauern um eine gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeiterin und werden ihr ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 
 
Landshut, den 31.10.2019 
Landratsamt Landshut 
 
Peter Dreier Katina Meyer 
Landrat Personalratsvorsitzende 
 

 
(Nr. 12 vom 31.10.2019) 
 
 
 
Sparkasse Landshut 
 

Aufgebot 

einer verloren gegangenen 

Sparurkunde 
 

Die Sparurkunde 
      Antragsteller 
Sparkassenbuch KontoNr. 3420407059 Weber Anton 
ist in Verlust geraten. 
 

Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der 
Kraftloserklärung das Aufgebot. 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bis spätestens 

04.02.2020 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte 
geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
Landshut, den 04.11.2019 
Sparkasse Landshut 
 
Muggenthaler                 Geisler 
 
(Sparkasse Landshut vom 06.11.2019) 
 
 
 
Landshut, den 07.11.2019 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


